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Kriegsgräber von Zwangsarbeiter(inne)n und

Gedenksteine für die verstorbenen ausländi-

schen Kinder im Landkreis Verden

von Dr. Joachim Woock, Labiaustraße 2, 27283 Verden
Förderverein Regionalgeschichte des Landkreises Verden 1933-1945 e.V.

1952 wurde das �Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber� ver-
abschiedet, das das �Gesetz über die Erhaltung der Kriegsgräber
aus dem Weltkrieg� vom Dezember 1922 außer Kraft setzte. In § 1
Abs. 1 Nr. 3 heißt es: �Kriegsgräber im Sinne dieses Gesetzes sind
[�] die Gräber der deutschen und ausländischen Zivilpersonen,
die durch unmittelbare Kriegseinwirkungen im zweiten Weltkrieg ihr
Leben verloren haben.� Und in § 4 Abs. 1: �Kriegsgräber werden
dauernd erhalten.� Die verstorbenen ausländischen Zwangsarbei-
ter(innen) wurden in § 6 besonders hervorgehoben: �Der Bund trägt
nach den für die Kriegsgräber geltenden Grundsätzen die Kosten,
wenn die Länder die Sorge für die Gräber folgender Personen über-
nehmen [�]: e) der ausländischen Arbeiter, die während des zwei-
ten Weltkrieges von der deutschen Arbeitseinsatzverwaltung für eine
Beschäftigung im damaligen Reichsgebiet verpflichtet wurden und
während dieser Zeit ihres Arbeitseinsatzes gestorben sind, f) der
von einer anerkannten internationalen Flüchtlingsorganisation in
Sammellagern betreuten Ausländer, die dort verstorben sind oder
nach Überführung aus einem solchen Sammellager in einer Kran-
kenanstalt gestorben sind.�1

Im Jahre 1965 wurde § 1 Abs. 1 Nr. 3 in einer Ausführungsverordnung
neu ausgelegt. Es kam dann nicht mehr darauf an, dass die unmittelbare
Kriegseinwirkung als Todesursache bis zum 8. Mai 1945 gesetzt wurde,
sondern der Zeitraum bis zum Eintritt des Todes wurde auf den 31.03.1952
ausgedehnt.2

Am 29.01.1993 wurde die Neufassung des �Gesetzes über die Erhal-
tung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft� be-
kannt gemacht.3 Neu war unter § 1 Abs. 1 die Nr. 4: �Gräber der
Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sind im Geltungsbereich die-

1 Bundesgesetzblatt, Jg. 1952, Teil I, S. 320-322: Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber
(Kriegsgräbergesetz) vom 27.05.1952.

2 Vgl. Bundesgesetzblatt, Jg. 1965, Teil I, S. 589: Ausführung des Gräbergesetzes vom
01.07.1965.

3 Vgl. Bundesgesetzblatt, Jg. 1993, Teil I, S. 178-182: Gesetz über die Erhaltung der Gräber
der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) vom 11.02.1993.

Quellenangabe:
Woock, Joachim: Kriegsgräber von Zwangsarbeiter(inne)n und Gedenksteine für die verstorbenen
ausländischen Kinder im Landkreis Verden, in: Landkreis Verden (Hg.): Heimatkalender für den
Landkreis Verden 2006, Verden 2005, S. 41-62
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ses Gesetzes liegende Gräber von Personen, die als Opfer natio-
nalsozialistischer Gewaltmaßnahmen seit dem 30. Januar 1933 ums
Leben gekommen sind oder an deren Folgen bis 31. März 1952 ge-
storben sind.� Der Passus für die verstorbenen Zwangsarbeiter(innen)
wurde unter Nr. 9 zeitlich begrenzt: �Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes liegende
Gräber von Personen, die in der Zeit vom 1. September 1939 bis 8.
Mai 1945 zur Leistung von Arbeiten in das Gebiet des Deutschen
Reiches verschleppt oder in diesem Gebiet gegen ihren Willen festge-
halten worden waren und während dieser Zeit gestorben sind.� Ein
Kriegsgrab erhielten auch die ehemaligen Zwangsarbeiter(innen), die in
den Sammellagern bis zum 30.06.50 verstarben (§ 1 Abs. 1 Nr. 10).

Es fällt auf, dass die während des Krieges in Deutschland geborenen und
dann hier verstorbenen Kinder von Zwangsarbeiter(inne)n in keiner
Gesetzesfassung explizit erwähnt werden. In den Kriegsgräberlisten der
einzelnen Friedhöfe im Landkreis Verden, die vor 1960 erstellt wurden,
findet man verstorbene Zwangsarbeiterkinder aufgelistet, häufig mit dem
Vermerk �§ 6� oder korrigiert zu �§ 1 Ziff. 9�. Interessant ist nun, dass
viele überarbeitete und neu erstellte (ab 1960) Kriegsgräberlisten die ver-
storbenen Kinder von Zwangsarbeiter(inne)n nicht mehr aufführen oder
diejenigen Kinder als Kriegsgrab weiterführen, die nach dem Krieg in den
Ausländer-Sammellagern (�DP-Lager�)4 verstorben waren (§ 1 Abs. 1
Nr. 10). Offensichtlich waren sich in den sechziger Jahren die betroffenen
Träger der Friedhöfe (ob Kirchengemeinden oder politische Gemeinden)
darüber einig, dass nach 15 Jahren das dauernde Ruherecht für diesen
Personenkreis nicht mehr gelten sollte: Die Gräber wurden nicht weiter
gepflegt bzw. eingeebnet und die zum größten Teil vorhandenen Grabstei-
ne oder -platten entfernt. Und es kam natürlich auch vor, dass diese alten
Grabstellen neu belegt wurden. Aber nicht nur die Gräber der in den �Aus-
länderkinder-Verwahranstalten� umgekommenen Säuglinge wurden, ent-
gegen den Bestimmungen des Kriegsgräbergesetzes, �entsorgt�, auch viele
ehemalige Kriegsgräber der erwachsenen Zwangsarbeiter(innen) fielen
dieser, übrigens bundesweiten, Säuberungswelle zum Opfer.

Als der Förderverein Regionalgeschichte im Jahre 2001 den Sachbearbei-
ter der zuständigen Bezirksregierung Lüneburg auf diesen Missstand auf-
merksam machte, war dieser anderer Meinung. Er lehnte die Anerken-
nung von Kriegsgräber für verstorbene Zwangsarbeiterkinder rundweg
mit dem Argument ab, dass für diese Todesfälle der § 1 Abs. 1 Nr. 3 des
Gräbergesetzes zu gelten hätte: Die Kinder hätten durch unmittelbare
Kriegseinwirkungen, also durch �kriegseigentümliche Gefahrenbereiche�
(z. B. Explosionen von Bomben und Granaten) tödlich verletzt werden

4 DP = Displaced Person (entheimatete Person). Bezeichnung der Alliierten für die befrei-
ten Zwangsarbeiter(innen).



43

müssen. Die Säuglinge waren aber an der gewollten Vernachlässigung
und mangelhaften Ernährung in den Kinderlagern, in Cluvenhagen und
Armsen waren es ehemalige Schweinemastställe, gestorben. In den Sterbe-
büchern findet man die dafür zynischen Umschreibungen der Todes-
ursachen: �Ernährungsstörung�, �Lebensschwäche�, �Unterernäh-
rung� und �Brechdurchfall�.5

Erst eine Anfrage des Fördervereins beim Niedersächsischen Innenminis-
terium brachte die gewünschte Klarheit. Gemäß Gräbergesetz sind auch
die Gräber der Kinder von Zwangsarbeiter(inne)n in die öffentlichen Sorge-
maßnahmen mit einzubeziehen. Begründung: Da die während der Verschlep-
pung der Mütter geborenen Kinder auf die Versorgung durch ihre Mütter
angewiesen waren, haben sie tatsächlich deren Schicksal geteilt, so dass
ihre Gräber ebenfalls der Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 9 des Gräberge-
setzes zuzuordnen sind. Soweit eine Mutter während der Schwangerschaft
nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen ausgesetzt war und der Säug-
ling dadurch derart geschädigt zur Welt kam, dass er nach der Geburt an
deren Folgen starb, ist die Anerkennung dieser Gräber nach § 1 Abs. 1 Nr.
4 Gräbergesetz möglich. Grundsätzlich fallen auch die Gräber unter die
Regelung des Gräbergesetzes, die erst jetzt als Gräber des § 1 Gräberge-
setz anerkannt werden. Entscheidendes Merkmal ist, ob ein erst jetzt fest-
gestelltes Grab nach § 1 Gräbergesetz bisher in privater Pflege stand. Nur
wenn dies verneint werden kann, darf es auch heute noch in die Erhaltung
durch das Land übernommen werden. Für Kriegsgräber, die zwischen-
zeitlich eingeebnet und neu belegt worden sind, ist eine Anerkennung nach
dem Gräbergesetz nicht möglich. Eine vom Förderverein für den Fall der
Nichtrealisierbarkeit der Wiederherstellung der Gräber angeregte Errich-
tung von Gedenktafeln kann auf der Grundlage des Gräbergesetzes nicht
finanziert werden, da diese als �Denkmale� nach § 10 Abs. 3 Ziff. 2 Gräber-
gesetz nicht unter die Kostenerstattungspflicht des Bundes fallen.6

Aufwändige Recherchen des Fördervereins kamen zu dem Ergebnis, dass
von 94 im Landkreis Verden verstorben osteuropäischen Kindern nur noch
vier Kriegsgräber existierten und ein Kindergrab privat auf dem Friedhof
in Groß Heins gepflegt wurde (s. Tabelle Nr. 1)! Unter dieser Maßgabe
stellte der Förderverein im Jahre 2001 Anträge an die Träger der Friedhö-
fe, wo Kinder von Zwangsarbeiterinnen begraben worden waren, entwe-
der die alten Gräber, falls noch lokalisierbar, wiederherzurichten oder Ge-

5 Vgl. REITER, Raimond: Zwangsarbeiterinnen und ihre Kinder im Arbeitseinsatz im Kreis
Verden während des Zweiten Weltkrieges, in: LANDKREIS VERDEN (Hrsg.): Heimatkalender
für den Landkreis Verden 1990, Verden, 1989, S. 130-151 und vgl. WOOCK, Joachim:
Zwangsarbeit ausländischer Arbeitskräfte im Regionalbereich Verden/Aller (1939-1945),
Norderstedt 2004, S. 161-201, 345-361.

6 Vgl. Schreiben der Bezirksregierung Lüneburg vom 23.07.2002 (Az. 301.4-11310) an
den Förderverein. Beim Niedersächsischen Innenministerium wurde der Vorgang unter
dem Aktenzeichen 44.13-199 108-63 und 44.13.-199 104-26 bearbeitet.
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denksteine mit den Personenstandsdaten der Verstorbenen zu errichten.
Den einzelnen Anträgen wurden Namenslisten der beerdigten Kinder bei-
gefügt. Außerdem sollten die Verantwortlichen überprüfen, ob auch Grä-
ber von Zwangsarbeiter(inne)n widerrechtlich eingeebnet worden waren,
da der Förderverein für diese Kriegsopfer noch keine Recherchen ange-
stellt bzw. Listen erstellt hatte.7

Friedhof in Dörverden

Der erste, der sich mit dem Thema der ausländischen Kriegstoten im Land-
kreis Verden beschäftigte, war Heiner Falldorf, der ehemalige Bürgermeis-
ter von Dörverden. Er veröffentlichte in seinem Artikel die Namen der
insgesamt 66 ausländischen Toten, davon 28 Kleinkinder, denn auf dem
Dörverdener Friedhof an der Bundesstraße 215 waren von ihnen nur noch
22 Grabsteine vorhanden und von den Kindergräbern fehlte 1983 jede Spur.8

Klaus Schütte beschrieb kurz die Lebensumstände der Zwangsarbeiterkinder,
die in den drei Zwangsarbeiterlagern �Steinlager� und �Wiebelager� in Dör-
verden und im �Todtlager�9 in Barme lebten und starben, allerdings ohne
Namen zu nennen.10 Die neuesten Untersuchungen zeigen, dass in Dörver-
den insgesamt 39 ausländische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
und deren Kinder (27) umkamen. Zusammen mit den verstorbenen 31 sow-

7 Vgl. Tabelle Nr. 1: Kriegsgräber von ausländischen Zivilpersonen und Kriegsgefangenen
im Landkreis Verden.

8  Vgl. FALLDORF, Heiner: Zwangsarbeiter in Dörverden, in KIENZLE, Robert (Hrsg.): Heimat-
kalender für den Landkreis Verden 1984, Verden, 1983, S. 138-143. Die hier aufgeführten
Verstorbenen waren allerdings nicht alle Zwangsarbeiter(innen) bzw. deren Kinder. Ein
Kind gehörte zu einer Familie, die als �Volksdeutsche� geführt wurde. Ein Kind von
lettischen Eltern wurde erst im Oktober 1945 geboren und verstarb im März 1946. Da es
keine lettischen Zwangsarbeiter(innen) gab, wird es sich bei den Eltern um nach Deutsch-
land geflüchtete Kollaborateure gehandelt haben. Zu dieser Gruppe muss auch ein staaten-
loser Lette namens Neubauer gezählt werden, der im Dezember 1945 verstarb und Elsbieta
Bakevicience, die 1946 an Altersschwäche verstarb. In der Aufzählung Falldorfs fehlt der
Tod von Maurice Paillard, der in Barme auf einem Schiff durch Fliegerbeschuss tödlich
verletzt wurde und von Guiseppe Cottone, der in der Weser ertrank. Und es fehlt der
Hinweis auf eine Totgeburt eines kroatischen Jungen, dessen Mutter Larisa Vrban hieß. 31
sowjetische Kriegsgefangene, die bei der Schießpulverfabrik Eibia arbeiten mussten, sind
in der Nähe ihres Lagers im Diensthoper Wald namenslos verscharrt worden (vgl. Ge-
meinde Dörverden, Az. 8 80-2 besondere Einrichtungen/-2 Kriegsgräberfürsorge). Im
Jahre 1948 wurden sie auf Betreiben einer britischen Dienststelle auf den Kriegsgefangenen-
friedhof in Nienburg umgebettet. Allerdings wird in dieser Quelle (vgl. Internationaler
Suchdienst, Sachdokumenten-Ordner Einsatz fremdvölkischer Arbeitskräfte 135, S. 289,
291 (2005)) die Zahl von �zirka� 24 russischen Kriegsgefangenen genannt, die bei einer
Explosion in der Schießpulverfabrik Eibia getötet worden waren.

9 Benannt nach der �Organisation Todt� (OT), die zum Bau militärischer Anlagen heran-
gezogen wurde. Fritz Todt (� 1942) war Generalbevollmächtigter für die Regelung der
Bauwirtschaft.

10 Vgl. SCHÜTTE, Klaus: Das Steinlager Dörverden. Ein Bericht, Dörverden, 1987, S. 117, 119.
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jetischen Kriegsgefangenen, die namenlos in der Nähe ihres Lagers im
Diensthoper Wald verscharrt wurden, ergeben sich 97 Opfer.

Von 1944 bis Kriegsende lag die Sterblichkeit der ausländischen Kleinkin-
dern im Standesamtsgebiet Dörverden bei 51% (deutsche Kinder = 11%)
sehr hoch. In den letzten Kriegsmonaten (Januar-Mai 1945) lag sie sogar
bei 83% (deutsche Kinder = 15%)! Vergleicht man die Todesfälle mit den
Belegungszahlen in den Zwangsarbeiterlagern, dann lag die Mortalität der
ausländischen Säuglinge im �Steinlager� und �Todtlager� bei 53%. Im La-
ger der Firma H. F. Wiebe (�Wiebelager� oder �Immenhof 188�), wo mehr-
heitlich Familien in einem umgebauten Schweinemaststall untergebracht
waren, und die Kinder besser betreut werden konnten, verstarben von den
22 Kindern (davon elf mit einem Durchschnittsalter von acht Jahren) nur
zwei Kinder (9%).

Am 8. Mai 2004 wurde der Gedenkstein für 27 verstorbene Zwangsarbei-
terkinder auf dem Friedhof an der Großen Straße feierlich eingeweiht. Der
Stein kostete knapp 6.000 . Die Gemeinde Dörverden übernahm Kosten in
Höhe von 4.000 , die Stiftung der Kreissparkasse Verden spendete 1.500 
und die �Vereinigung der Selbstständigen e. V.� aus Dörverden beteiligte
sich mit 500  an der Finanzierung. Der Evangelischen Kirchengemeinde
Dörverden standen keine Gelder zur Verfügung. Dafür übernahm der Fried-
hofsauschuss die Planung und Durchführung des Vorhabens. Leider folgte
die Kirchengemeinde nicht dem Antrag des Fördervereins, neben den Na-
men der Verstorbenen auch die Geburts- und Todesdaten aufzuführen. Für
den Besucher wird daher nicht deutlich, dass das durchschnittliche Lebens-

Gedenkstein Friedhof Dörverden. Standort für ein würdiges Gedenken?
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alter der Säuglinge nur bei vier Monaten lag! Auch die Wahl des Standortes
für den Gedenkstein ist nicht nachvollziehbar: er befindet sich in unmittelba-
rer Nähe des Abfallcontainers! Das Schreiben von Heiner Falldorf vom 8.
Mai 2004 an Pastor Paulus, in dem er anregte, doch einen würdigeren Platz
zu finden, wurde nicht beantwortet.

Friedhof in Daverden

In der �Polenverwahranstalt� in Cluvenhagen Nr. 37 (Ortsteil Speckenholz),
einem ehemaligen Schweinemaststall, der zum Hof des Ortsbauernführers
Bohling gehörte, wurden ca. 31 polnische Kleinkinder untergebracht und
�zu Tode gepflegt�.11 Die Zustände dort waren katastrophal und die fünf
polnischen Mütter waren mit der Betreuung der Säuglinge total überfor-
dert. Bis zur Befreiung verstarben dort 21 polnische und zwei sowjetische

Kinder (s. Tabelle Nr. 2). Die
durchschnittliche Lebenser-
wartung lag bei sieben Mo-
naten und die Sterblichkeits-
rate bei 74%! Die toten Kin-
der wurden auf dem drei Ki-
lometer entfernt liegenden
Friedhof in Daverden regel-
recht verscharrt. Das Grä-
berfeld liegt unmittelbar am
Haupteingang, ohne Grabstei-
ne. Die Begräbnisse wurden
auch nicht im Sterbebuch der
Kirchengemeinde festgehal-
ten. Der Pastor zeichnete die
Grablagen der Kinder zwar in
einen Plan ein, kam aber nicht
immer mit den Eintragungen
nach und notierte am Rand:
�Hier sind Polenkinder beige-
setzt. Die Grablage ist, da sie
in aller Stille beigesetzt sind,
nicht immer genau anzuge-
ben.� Auf dem Gräberfeld

sind auch drei Kinder im Alter von sechs Wochen bis zu vier Jahren und
ein Erwachsener aus Estland begraben.12 Bei den Familien aus Estland

11 Im Juli 1941 war das Wohnhaus durch Bomben zerstört worden, das Ehepaar und der Sohn
starben, während die drei Töchter überlebten. Anfang 1944 wurde dann der unbeschädigte
Schweinestall umgebaut und das Kinderlager im Mai in Betrieb genommen.

12 Vorhanden ist nur noch die Grabplatte von �Mägi Andres � 18.4.1945� (verstorben mit
71 Jahren).

Gedenkstein Friedhof Daverden
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handelte es sich um Personen, die mit der deutschen Besatzung kollabo-
riert hatten und in den letzten Kriegsmonaten nach Deutschland geflüchtet
waren. Unter einer Grabplatte mit der Aufschrift �Nadriga Jannovschuk
*18.9.1925 �24.2.1943� ruht eine 17-jährige sowjetische Zwangsarbeiterin,
die in Langwedel Selbstmord verübt hatte. Daneben wurden �zwei Rus-
sen in der Stille beigesetzt�, denen jegliche Ausweispapiere fehlten. Ob die
drei Grabplatten �Unbek. Soldat� den zwei sowjetischen Toten zuzuord-
nen sind, ist fraglich.

Die evangelische Kirchengemeinde St. Sigismund Daverden und die
politische Gemeinde Langwedel hatten sofort beschlossen, dem Antrag
des Fördervereins zu folgen, einen Gedenkstein für die Kinder zu errich-
ten und die Kosten in Höhe von 4.000  zu gleichen Teilen zu tragen. Im
Jahre 2002 wurde er auf dem Gräberfeld aufgestellt. Leider wurden
auch hier die Geburts- und Sterbedaten der Verstorbenen nicht mit auf-
geführt.

Friedhof in Armsen

Das �Ostarbeiterinnen-Kinderheim� in Armsen Nr. 49, einem ehemaligen
Schweinemaststall der Zimmerei Ueltzen, in dem zuvor französische
Kriegsgefangene gehaust hatten, wurde ab Mai 1944 auf Anordnung der
Kreisverwaltung mit max. 25 osteuropäischen Kleinkindern belegt. Bis
auf zwei polnische Säuglinge hatten alle Babys sowjetische Mütter, die
damals als �Ostarbeiterinnen� bezeichnet wurden. Die �Führerin des La-
gers� war die deutschstämmige Litauerin Antonia Peter. Ihre verheiratete
Tochter Eleonora war Helferin im Heim. Drei Mütter im Alter zwischen
19 und 22 Jahren, die mit ihren Kindern ab Juni 1944 nach Armsen gekom-
men waren, wurden als Helferinnen eingesetzt. Insgesamt verstarben in
der Unterkunft 15 Kinder im Alter von drei Wochen bis dreizehn Monaten
(s. Tabelle Nr. 3). Abgesehen von zwei Kindern, die knapp ein Jahr alt
wurden, starben die Säuglinge schon nach durchschnittlich acht Wochen!

Von 1944 bis Kriegsende lag die Sterblichkeitsrate der Kleinkinder aus
Osteuropa in den Standesamtsbezirken Luttum/Eitze und Armsen bei 40%
(deutsche Kinder = 11%). In den letzten Kriegsmonaten (Januar bis Mai
1945) lag sie bei 53% (deutsche Kinder = 6%). Betrachtet man die Mor-
talität der im Heim verstorbenen Säuglinge in Bezug auf die Belegung des
Lagers, dann ergibt sich eine Sterblichkeitsrate von 60%.

Auf einem gesonderten Feld des Armser Friedhofes waren die verstorbe-
nen Kinder beerdigt worden, 15 Gräber ohne Kreuze, nur kleine Erdhügel.
Das entsprach der damaligen Bestattungspraxis für polnische und sowje-
tische Zwangsarbeiter(innen) und Kriegsgefangene: �Gräber von Ost-
arbeitern [�] und Gräber von Polen sind in allereinfachster Weise wie die
Gräber sowjetrussischer Soldaten herzurichten.� Im Juli 1947 beschloss
die Gemeinde die Instandsetzung der Gräber und bestimmte ein Ratsmitglied
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dafür zu sorgen, �dass die Gräber in einen würdigen Zustand gebracht
werden.�13 Später sollte eine Umfassung um die Grabstätten gemacht
werden, wenn auch vorläufig erst einmal mit Blumen.14 Doch im Laufe
der Zeit wurden auch diese Kriegsgräber nicht mehr gepflegt und schließ-
lich eingeebnet.

Als im März 2001 der Förderverein an die politische Gemeinde Kirchlinteln,
als Träger des Friedhofes in Armsen, herantrat, einen Gedenkstein errich-
ten zu lassen, griff man verwaltungsseitig den Antrag sofort positiv auf.
Allerdings mussten die Mitarbeiter spätestens bei der Einschaltung der be-

troffenen Orts-
vorsteher(innen)
zur Kenntnis neh-
men, dass es in
den Ortschaften
durchaus nicht nur
positive Stimmen
zum Antrag des
Fördervereins gab
und sich die Orts-
vorsteher(innen)
teilweise in einer
schwierigen Lage
befanden. Her-
vorgehoben wer-
den muss, dass
sich besonders
Herr Friedrich
Koch als Ortsvor-
steher von Arm-
sen für die Ge-
denkstätte ein-
setzte. In seiner
Sitzung vom
7.3.2002  hatte
der Rat der Ge-
meinde Kirch-
linteln für den
Stein einen Be-
trag in Höhe von
1.600  einge-

13 Vgl. Sitzungsprotokoll vom 16.07.47, Protokollbuch Gemeinde Armsen (16.10.45-
10.02.54), Gemeindearchiv Kirchlinteln.

14 Vgl. Sitzungsprotokoll vom 18.06.48, ebd.

Gedenkstein Friedhof Armsen
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stellt. Ausschlaggebend dafür war, dass sich zwischenzeitlich die Evange-
lische Jugend St. Petri Kirchlinteln mit der Diakonin Karin Kuessner bei
der Gemeinde gemeldet und vorgeschlagen hatte, selbst einen entspre-
chenden Feldstein zu finden und für die mit dem Gedenkstein verbundene
Anlage die Patenschaft zu übernehmen und sie zu pflegen.15 Die Firma
DÜBAS Stemmann GmbH & Co. Düngemittel-Baustoffe KG aus
Kirchlinteln stellte einen geeigneten Findling kostenlos zur Verfügung. Die
Steinmetzarbeiten übernahm die Verdener Firma Kohlschmidt-Grabmale
GmbH, die einen Teil der Kosten spendete, damit der von der Gemeinde
vorgegebene Finanzierungsrahmen eingehalten werden konnte.

Am 14. November 2003 konnte dann der Gedenkstein feierlich eingeweiht
werden. Ehemalige Zwangsarbeiter(innen) aus Polen und der Ukraine, die
der Förderverein zur �Dritten Woche der Begegnung� nach Verden eingela-
den hatte, nahmen daran teil und pflanzten ein Mandelbäumchen auf der
Erinnerungsstätte. Auf dem Findling haben die 16 verstorbenen Kinder, die
in Armsen (13), Luttum (1), Neddenaverbergen (1) und Groß Heins (1)
verstarben und beerdigt wurden, wieder ihre Identität zurückerhalten. Da
auch die Geburts- und Sterbedaten eingemeißelt wurden, kann man leicht
ersehen, wie jung sie verstarben. Die Namen von zwei Säuglingen, Józef
Szerenta und Valentina Barabancuk, fehlen. Ihre Todesfälle im Kinder-
lager wurden erst im Jahre 2004 durch die Standesbeamtin Frau Rosebrock
aufgedeckt.16

Domfriedhof in Verden

Der vierte und letzte Gedenkstein, der auf einem Friedhof im Landkreis
Verden an die verstorbenen Zwangsarbeiterkinder mahnen soll, wurde
am 1. September 2004, 65 Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf
Polen, feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Dreieinhalb Jahre waren
nötig, alle Widerstände, die dem Antrag entgegengebracht wurden, zu
überwinden. Bereits bei den ersten Gesprächen wurde von Seiten der
Stadtverwaltung und der Ev.-luth. Kirchengemeinde Dom II deutlich
gemacht, dass man nur ein Denkmal für die verstorbenen Kinder befür-
worten würde, da auch an den anderen Denkmal-Standorten nur die dort
verstorbenen Kinder berücksichtigt würden.17 Grundsätzlich aber stand

15 Vgl. Schreiben der Gemeinde Kirchlinteln vom 12.09.2002 an den Förderverein.
16 Die osteuropäischen Namen wurden damals von den Standesbeamten nach Gehör notiert

und folgten keinen Transliterationsregeln. Die Namen in den hier abgedruckten Tabellen
wurden buchstabengetreu den Eintragungen aus den Geburten- und Sterbebüchern über-
nommen. Der Förderverein schlug den Gemeinden vor, auf den geplanten Gedenksteinen
die Namen in der international gültigen Lautschrift zu verzeichnen. Dies wurde leider nur
bei den Steinen in Armsen und Verden umgesetzt.

17 Der Antrag des Fördervereins vom 19.03.2001, den gleich lautend alle Friedhofsträger
erhielten, lautete: �Eingeebnete Kriegsgräber von ZwangsarbeiterInnen und deren Kinder
aus dem 2. Weltkrieg. Antrag auf Neugestaltung der Gräberfelder im Landkreis Verden.
[�] Damit den verstorbenen Kindern ein würdevolles Gedenken zukommt, beantragt der

�c
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die Stadt Verden dem Begehren des Fördervereins positiv gegenüber.
Allerdings hatten die Stadtverwaltung und die Vertreter der Domgemeinde
eigene Vorstellungen von der Ausgestaltung des Mahnmals: �Statt der
geforderten Wiederherstellung der Kindergräber sollte ein Gedenkstein/
Gedenktafel errichtet werden, der durch eine entsprechende Aufschrift
in angemessener Form an die Kinder der Zwangsarbeiter/innen erinnert.
Auf die Nennung der Namen der Kinder sollte verzichtet werden, weil
es sich nicht zweifelsfrei ausschließlich um Kinder von Zwangsarbei-

Förderverein auf Grundlage des § 10 Abs. 1 Satz 5 die Wiederherstellung des früheren
Zustandes der Gräber. [�] oder, falls es die Grabverhältnisse nicht zulassen, ein einzelner
Gedenkstein mit der Auflistung der persönlichen Daten der Verstorbenen errichtet wird.
Von mir wurden nur ein Vergleich der tatsächlich verstorbenen ausländischen Kinder mit
noch vorhandenen Kriegsgräbern von Ausländerkindern im Landkreis Verden vorgenom-
men. Eine Überprüfung der verstorbenen erwachsenen ZwangsarbeiterInnen und deren
eventuell noch vorhandenen (Kriegs-)Gräbern steht für den Landkreis Verden noch aus.
Der Förderverein stellt deshalb den zusätzlichen Antrag, dass die Träger der entsprechen-
den Friedhöfe diese Überprüfung vornehmen und falls notwendig, auch diese Begräbnis-
stätten in den früheren Zustand bringen.�

Gedenkstein Domfriedhof Verden. Inschrift auf der Steinscheibe: Zum Gedenken an die in
der Stadt Verden/Aller verstorbenen Kinder der Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa und
die Kinder aus Belgien und den Niederlanden.

Woock, Joachim: Kriegsgräber von Zwangsarbeiter(inne)n und Gedenksteine für die verstorbenen
ausländischen Kinder im Landkreis Verden, in: Landkreis Verden (Hg.): Heimatkalender für den Landkreis 
Verden 2006, Verden 2005, S. 41-
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ter/innen handelt.�18 Hintergrund dieser Annahme war ein Hinweis auf der
Namensliste der verstorbenen Kinder, die der Förderverein dem Antrag
beigefügt hatte. Es wird darin festgestellt, dass es sich bei den in Verden
verstorbenen niederländischen und belgischen Kindern nicht um Kinder
von Zwangsarbeiterinnen handeln könnte, da die Eltern dieser Kinder erst
ab Herbst des Jahres 1944 nach Verden kamen.19 Außerdem fanden sich
bei einigen Sterbeeinträgen des Standesamtes Verden Hinweise auf den
Beruf des Vaters, z. B. �NSKK-Rechnungsführers Pieter K.�20 Es han-
delte sich bei dieser Personengruppe um Nationalsozialisten aus Belgien
und Holland, die vor den anrückenden Alliierten nach Deutschland ge-
flüchtet waren.

Der Vorstand des Fördervereins allerdings vertrat die Meinung, dass es
sich bei den westeuropäischen Kindern, auch wenn die Eltern Nazis ge-
wesen sein sollten, um unschuldige Opfer des Krieges handeln würde und
auch sie auf dem Denkmal namentlich genannt werden sollten. In den
Gesprächen mit Vertretern der Verwaltung machte man aber deutlich, dass
es dem Förderverein wichtiger wäre, aller Opfer der Zwangsarbeit (Kin-
der und Erwachsene) namentlich zu gedenken (dies war ja ursprünglich so
beantragt worden) und dann die westeuropäischen Kinder nur summa-
risch zu erwähnen, da sonst das Projekt nicht mehr zu finanzieren sei.
Dieser Auffassung folgte der Verwaltungsausschuss im August 2002 aber
nicht. Es wurde beschlossen, aller Kinder zu gedenken, die durch Kriegs-
folgen gestorben und auf dem Domfriedhof begraben wurden. Daraus
ergab sich aus der Sicht der Stadtverwaltung ein neues Problem. Man war
der Meinung, dass dann auch der deutschen Kinder von Flüchtlingen aus
den Ostgebieten, die an den Kriegsfolgen verstarben und in Verden beige-
setzt wurden, gedacht werden müsste. Nach mehreren Beratungen fand
man dann doch im Jahre 2003 einen Konsens. Auf dem Gedenkstein sol-
len die Namen und Daten aller toten ausländischen Kinder genannt und
auf einer Informationstafel am Eingang des Areals für die zivilen Kriegs-
opfer (Ecke Kirchhofstraße/Bürgermeister-Münchmeyer-Straße) soll die
besondere Situation des Gräberfeldes erläutert werden:

�Gräberfeld von Kriegsopfern.

Dieses Gräberfeld wurde nach dem Krieg für die zivilen Opfer des
Zweiten Weltkrieges neu angelegt. Beigesetzt wurden sieben deutsche
und insgesamt 54 erwachsene ausländische Personen: 23 polnische,
15 sowjetische, zwei belgische und zwei italienische Zwangsarbeiter/

18 Schreiben der Stadtverwaltung vom 13.11.2001 an den Landkreis Verden.
19 R. REITER ging in seiner Untersuchung noch davon aus, dass es sich um Kinder von

westeuropäischen Zwangsarbeiter(inne)n handeln müsste. Vgl. REITER, S. 143.
20 Vgl. Tabelle Nr. 4, lfd. Nr. 9 und die Fußnoten 2 und 3. NSKK = Nationalsozialistisches

Kraftfahrerkorps.
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21 Aus der Tabelle Nr. 4 ist ersichtlich, dass die meisten osteuropäischen Kinder entweder in
Eitze im Entbindungsheim (Abk. EBH) oder in den beiden Krankenbaracken für osteuro-
päische Arbeitskräfte auf dem Krankenhausgelände in Verden geboren wurden.

22 In dem Entbindungsheim, das auch als �Kinderverwahranstalt� diente, wurden insgesamt
59 osteuropäische Kinder geboren.

-innen, ein Slowake und ein Rumäne. Bei den zehn niederländischen
Personen ist die Zuordnung �Zwangsarbeiter� oder als so genannte
�Gäste des Führers� heute nicht eindeutig geklärt. Nach dem Krieg
erhielten auch ihre Gräber den Status von Kriegsgräbern mit dau-
erndem Ruherecht. Von den ursprünglich 61 Grabplatten sind jetzt
nur noch 35 mit Namen der Verstorbenen erhalten.
Auf diesem Gräberfeld waren auch insgesamt 60 Kinder beigesetzt
worden: sechs deutsche Kinder, 31 Kinder von osteuropäischen
Zwangsarbeiterinnen, 21 Kinder von niederländischen und zwei Kin-
der von belgischen Eltern. Bei den verstorbenen westeuropäischen
Kindern kann es sich um Kinder handeln, deren Väter mit der deut-
schen Besatzungsmacht kollaborierten � aber auch sie sind letztlich
Opfer des Krieges. Da von den ursprünglich 60 Kindergräbern nur
noch 13 Grabplatten mit Namen erhalten sind, beschloss der Rat der
Stadt Verden im Jahre 2003 einstimmig, einen Gedenkstein mit allen
fehlenden Namen der verstorbenen Ausländerkinder aufstellen zu
lassen.�

In der Tabelle Nr. 4 sind 49 verstorbene Kinder (unter sechs Jahren)
aufgelistet, die auf dem Gedenkstein verzeichnet sind, zusammen mit
Tadeusz Stasiak, der mit 15 Jahren in Verden sein Leben verlor.21 Bis
auf zwei polnische Kinder, die auf dem Waldfriedhof die letzte Ruhe
fanden, wurden alle auf dem Domfriedhof beigesetzt. Auf dem Gedenk-
stein befinden sich auch die Namen der vier sowjetische Säuglinge, die
im Ortsteil Eitze in der so genannten �Ausländer-Entbindungs-Anstalt�
geboren wurden, dort verstarben und auf dem Eitzer Friedhof beerdigt
wurden: Valentin Rumjanzova (*11.01.44, �15.05.44), Viktor Korolova
(*06.11.44, �08.11.44), Petr Ilcuk (*30.11.44, �06.12.44) und der Junge
Vinokorova (Totgeburt am 18.12.44).22 Die Mortalität der polnischen und
sowjetischen Kinder lag im Standesamtsbezirk der Stadt Verden im Jahre
1944 bei 16,4% und in den letzten Kriegsmonaten (Januar bis Mai 1945)
bei 78%.

Die Kosten des Denkmals beliefen sich auf 14.000 , die Informations-
tafel schlug mit 1.700  zu Buche. Den Löwenanteil in Höhe von 13.450 
übernahm die Stadt Verden und alle evangelischen und katholischen Kir-
chengemeinden der Stadt beteiligten sich mit insgesamt 2.250 .

Die 17 verstorbenen erwachsenen Zwangsarbeiter(innen) aus Osteuropa,
deren Grabtafeln nicht mehr vorhanden sind, sind in Tabelle Nr. 5 aufge-
listet.

�c

Woock, Joachim: Kriegsgräber von Zwangsarbeiter(inne)n und Gedenksteine für die verstorbenen
ausländischen Kinder im Landkreis Verden, in: Landkreis Verden (Hg.): Heimatkalender für den Landkreis 
Verden 2006, Verden 2005, S. 41-62
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Grabstein Friedhof Lunsen

�C

Gräber von ausländischen Kindern auf Friedhöfen im

Landkreis Verden

Es gibt nur noch zwei alte Gräber
mit Grabsteinen von verstorbenen
Zwangsarbeiterkindern, die im
Landkreis als Kriegsgräber ge-
pflegt wurden. Auf dem Friedhof
in Lunsen existiert ein Sammelgrab
mit einem Grabstein für sieben
Ausländer, davon vier Kindern:
Maria Sikora (*03.01.42,
�18.01.42), Ladinev Kosenko
(*31.05.44, �04.07.44), Jan Graduz
(*14.09.44, �19.12.44) und der Jun-
ge Koman (Totgeburt am 23.08.44;
für ihn wurde auf dem Grabstein
vermerkt: �Unbekannt�). Auf dem
Friedhof in Westen befindet sich
noch der Grabstein von Daniela
Burczewska, die nach der Befrei-
ung im DP-Lager in Hülsen ver-
starb (*01.12.44, �23.06.45). Die
beiden Gräber von Anna Ciesielski
(*04.03.45, �03.04.45) und

Vladimir Ba�un (*12.07.44, �04.04.45), die sich daneben in der gleichen
Grabreihe befanden, sind dagegen nicht mehr existent. Der Gemeinderat
von Dörverden hat dem Antrag des Fördervereins zugestimmt, auf die
ehemaligen Ruhestätten Grabplatten mit den Namen und den Geburts-
und Sterbedaten der beiden Kinder niederzulegen.

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Kirchlinteln folgte dem Antrag
des Fördervereins und ließ eine Grabplatte für drei verstorbene Kinder
anfertigen, die auf dem Friedhof in Kirchlinteln beigesetzt worden waren:
Vera Cimbar (*10.04.40, �21.01.44), der Junge Tjuryleva (Totgeburt
18.04.44) und das Mädchen Sardowski (Totgeburt 10.12.44).

Auf der Grabstelle des Friedhofes von Groß Heins, die Frau Diercks, die
ehemalige Arbeitgeberin von Sabina Nowicka, bis zu ihrem Tode pflegte,
liegt Lusia Nowicka (*16.11.43, �21.12.43) begraben. Die Gemeinde
Kirchlinteln hat zugesichert, das Grab nach den Richtlinien des Kriegs-
gräbergesetzes herzurichten und einen Grabstein mit den Personenstands-
daten aufzustellen.

Bereits im Jahre 1995 sorgte eine Bürgerinitiative dafür, dass auf dem
Friedhof in Otterstedt eine Grabplatte mit den Namen von zwei sowjeti-
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schen Säuglingen niedergelegt wurde, die im �Ostarbeiterinnenheim� in
Otterstedt verstorben waren: Viktor Subkova (*26.01.45, �26.02.45) und
Sa�a Hlady�cuk (*08.04.45, �08.04.45). Leider fehlt auf der Gedenktafel
der Junge Kusina, der am 17.09.44 in der Unterkunft für sowjetische Kin-
der tot geboren wurde. Es handelte sich dabei um das frühere Gemeinde-
Armenhaus in Otterstedt. Der Pfarrer trug die Beerdigungen der beiden
Kinder, die im Februar und April 1945 verstorben waren, erst am 1. Juni
1945 in das Geburten- und Sterbebuch der St.-Martins-Kirchengemeinde
Otterstedt ein mit dem Zusatz: �Da Ausländer, ohne kirchliche Beteili-
gung (nach Vorschrift der Regierung) beerdigt.�

Trotz aller konstruktiven Auseinandersetzungen, die der Förderverein mit
den Verantwortlichen geführt hatte, muss angemerkt werden, dass sich
viele Beteiligte stark für dieses Projekt engagierten und die Anträge in die
Tat umsetzten. Dafür recht herzlichen Dank. Der Landkreis Verden kann
für sich in Anspruch nehmen, dass er der erste Landkreis in der Bundesre-
publik ist, in dem alle verstorbenen Kinder von Zwangsarbeiter(inne)n, die
hier beerdigt wurden, ihren Namen und ihre Identität zurückerhalten haben.

Im Landkreis Verden wurden während des Krieges über 300 Kinder von
Zwangsarbeiterinnen geboren. Bislang sind 134 Todesfälle entdeckt und
dokumentiert worden. Auf den Bauernhöfen im gesamten Landkreis leb-
ten über 100 Kinder, deren osteuropäische Eltern in der Landwirtschaft
arbeiteten mussten. Dass diese Kinder nach der Geburt bei ihren Müt-
tern bleiben durften, ist der Zivilcourage und Menschlichkeit einer gan-
zen Reihe von Bäuerinnen zu verdanken! Diese verhinderten, dass die
Babys ihrer Arbeiterinnen in die Sterbeheime nach Armsen, Daverden
und Otterstedt verbracht wurden, wo jedes zweites Kind umkam.
Fotos: Joachim Wook.
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Tabelle 1     Kriegsgräber von ausländischen Zivilpersonen und  
       Kriegsgefangenen im Landkreis Verden 
        

        Quelle: Bezirksregierung Lüneburg, Listen von 1969/70  
 

 
Gemeinde 
 

Zivile 
Zwangsarbeiter(innen) 

Kinder von
Zwangsar- 
beiterinnen

Kriegs- 
gefangene 

 
Summe 

 PL SU B Div. PL SU   

Stadt Achim   1   1 - - - - -     2 

Baden   -   1 - - - - -     1 

Daverden   -   3 - - - - -     3 

Dörverden   4 11 2 3 - - 3 SU   23 

Fischerhude   -   1 - - - - -     1 

Hohenaverbergen   3   2 - - - - 3 SU     8 

Intschede   1   - - - - - 1 SU     2 

Lunsen   3   1 - - 2  1  -     7 

Flecken Ottersberg   -   4 - - - - -     4 

Oyten   -   - 1 - - - -     1 

Schafwinkel   1   - - - - - -     1 

Stadt Verden 
Domfriedhof 

16   9 - 10 NL
1 SLO

- - 11 Unbe- 
kannte 

  47 

Stadt Verden 
St. Johannis-Friedhof 

  1   2 - 1 NL - - -     4 

Stadt Verden 
Waldfriedhof 

  1 
1)   - - - - - -     1 

Westen   2   5 - - 1 
2) - -     8 

 
Summe 
 

 
33 

 
40 

 
3 

 
15 

 
3 

 
1 

 
18 

 
113 

Anmerkung: 1. Hinrichtung durch die britische Besatzung am 08.12.1945
2. Daniela Burczewska *01.12.44 Eitze, EBH (Daniela Jach)

+23.06.45 Hülsen, DP-Lager

Von den 94 im Landkreis Verden verstorbenen osteuropäischen Kindern (bis Dezember 1945)
existieren nur noch vier Kriegsgräber! Ein Kindergrab auf dem Friedhof in Groß Heins wurde bis
2002 privat gepflegt.

Abkürzungen in den Tabellen 1-5

EBH Entbindungsheim für Ausländer in Eitze
KG Da Ev.-luth. Kirchengemeinde Daverden
KHB Krankenhausbaracke für Ausländer, neben dem Krankhaus Verden

KKA Ev.-luth. Kirchenkreis Verden, Kirchenkreisamt
MK Ve Meldekartei (Altregistratur) Stadt Verden, Ordnungsamt
PPA Probsteipfarramt St. Joseph, Verden
SLO Slowakei
StaA Dö Standesamt Dörverden
StaA Ki Standesamt Kirchlinteln
StaA La Standesamt Langwedel
StaA Ve Standesamt Verden
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Tabelle 5    Beerdigte Zwangsarbeiter(innen) auf dem  
Domfriedhof (ohne Grabplatte)  

 


